
 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 20/364 

20. Wahlperiode 2022-11-22

Kleine Anfrage  

der Abgeordneten Beate Raudies (SPD) 

und 

Antwort 

der Landesregierung – Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und 

Sport 

Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen 

 

1. Wie haben sich die Einsatzzahlen der Polizei bei Fällen von häuslicher Gewalt 
in 2021 und 2022 entwickelt? (bitte nach Kreisen und kreisfreien Städten auf-
geschlüsselt) 
 
Antwort: 
Die Daten sind der beigefügten Tabelle (Anlage 1) zu entnehmen. Für das 
Jahr 2022 wird der Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.10.2022 abgebildet.  
Die Summe der Vorgänge bei den Auswertungen „HG nach Kreisen“ (Anlage 
1) und „HG nach Direktionen“ (Anlage 2) weicht geringfügig ab. Dieses liegt 
daran, dass in einem Vorgang mehrere Orte aus unterschiedlichen Kreisen er-
fasst sein können. Der Vorgang wird in der Auswertung einer Direktion zuge-
wiesen. Bei einer Auswertung nach Kreisen wird der Vorgang, wenn mehrerer 
Orte in verschiedenen Kreisen erfasst wurden, in beiden Kreisen gezählt. 

Die Tabelle bildet die Vorgangszahlen ab. Datengrundlage ist das Vorgangs-
bearbeitungssystem „@rtus“ der Landespolizei. Es handelt sich hierbei um 
eine Auswertung der „Eingangsstatistik“, weswegen diese Daten Schwankun-
gen unterliegen können, bspw. aufgrund noch laufender Ermittlungen. 

Ausgewertet wurden die im Vorgangsbearbeitungssystem enthaltenen Vor-
gänge, die mit der Ausprägung „Häusliche Gewalt“ oder „Häusliche Gewalt mit 
Wegweisung“ versehen sind.  
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Hierbei ist zu beachten, dass es sich nicht zwingend um Straftaten handeln 
muss. Es werden bspw. auch strafrechtlich irrelevante Streitigkeiten zwischen 
ehemaligen Partnern, die zu einem polizeilichen Einsatz geführt haben, er-
fasst, da hierzu ein Einsatzbericht gefertigt wurde, welcher als Häusliche Ge-
walt ohne Wegweisung in der Auswertung erscheint.  

Bei einem Vergleich der Vorgangszahlen im Zeitraum vom Januar bis Oktober 
2021 und im Zeitraum vom Januar bis Oktober 2022 lässt sich eine leicht stei-
gende Tendenz der Zahlen feststellen.  
 
 

2. Wie haben sich die Zahlen von Femiziden in Schleswig-Holstein seit 2019 ent-
wickelt? (bitte nach Kreisen und kreisfreien Städten aufgeschlüsselt) 
 
Antwort: 
Der Begriff Femizid wird durch die Landespolizei Schleswig-Holstein nicht ver-
wendet. Gemäß seiner ursprünglichen Definition beschreibt er Tötungsdelikte 
zum Nachteil von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechtes, also Tö-
tungsdelikte mit einer bestimmten Motivlage. In der Polizeilichen Kriminalsta-
tistik (PKS) werden Tatmotive nicht erfasst, es können hieraus also keine ent-
sprechenden Delikte abgelesen werden.  

Seit dem 01.01.2022 ist es möglich, geschlechtsspezifisch gegen Frauen ge-
richtete Straftaten im Rahmen des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes „Poli-
tisch motivierte Kriminalität“ abzubilden. Seit diesem Zeitpunkt kann die Erfas-
sung über das „Oberthemenfeld Hasskriminalität“ und das „Unterthemenfeld 
Frauenfeindlichkeit“ erfolgen. 

Tötungsdelikte mit entsprechender Motivlage sind seitdem nicht erfasst wor-
den. 

Ergänzend kann im Sinnzusammenhang der Anfrage auf die Daten der Poli-
zeilichen Kriminalstatistik zu versuchten und vollendeten Tötungsdelikten (§§ 
211 und 212 StGB) zum Nachteil weiblicher Opfer bei Partnerschaftsgewalt 
durch männliche Tatverdächtige verwiesen werden. Folgende Opferzahlen 
sind seit 2019 polizeilich registriert worden:   

  2019 2020 2021 

Versuch 6 6 4 

Vollendet  9 4 3 

Insgesamt 15 10 7 
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Diese verteilen sich wie folgt auf die Kreise und kreisfreien Städte 

Kreis 
2019 2020 2021 

Versuch Vollendet  insg. Versuch Vollendet  insg. Versuch Vollendet  insg. 

Dithmarschen       1   1       

Flensburg 1 2 3             

Hzgt. Lauenburg 1   1             

Kiel   1 1 1   1 1   1 

Lübeck   1 1         1 1 

Neumünster                   

Nordfriesland       2   2 1   1 

Ostholstein             1   1 

Pinneberg 1 2 3       1   1 

Plön   1 1             

Rendsburg-
Eckernförde 2   2 1 2 3   2 2 

Schleswig- 
Flensburg 1   1 1 1 2       

Segeberg   1 1   1 1       

Steinburg                   

Stormarn*   1 1             

Gesamt- 
ergebnis 6 9 15 6 4 10 4 3 7 
 

*Ein Delikt mit Tatort Ahrensburg aus dem September 2021 ist erst für den Berichtszeitraum 2022 er-
fasst. 

 
 

3. In wie vielen Fällen wurde in 2021 und 2022 eine polizeiliche Wegweisung 
nach §201 a Landesverwaltungsgesetz ausgesprochen? (bitte nach Kreisen 
und kreisfreien Städten sowie Polizeidirektionen aufgeschlüsselt) 
 
Antwort: 
Die Zahlen sind der beigefügten Tabelle (Anlage 2) zu entnehmen. 
Die Summe der Vorgänge bei den Auswertungen „HG nach Direktionen“ (An-
lage 2)  und „HG nach Kreisen“(Anlage 1) weicht geringfügig ab. Dieses liegt 
daran, dass in einem Vorgang mehrere Orte aus unterschiedlichen Kreisen er-
fasst sein können. Der Vorgang wird in der Auswertung einer Direktion zuge-
wiesen. Bei einer Auswertung nach Kreisen wird der Vorgang, wenn mehrerer 
Orte in verschiedenen Kreisen erfasst wurden, in beiden Kreisen gezählt 
 

4. Wie hoch war der prozentuale Anteil der Personen in 2021 und bisher in 2022, 
die eine Beratung nach einer Wegweisung in Anspruch genommen haben? 
 
Antwort: 
Von den in den Frauenberatungsstellen nach den „Richtlinie des Landes 
Schleswig-Holstein über die Anerkennung der Beratungsstellen zur Sicherstel-
lung eines Beratungsangebots nach polizeilicher Wegweisung im Sinne von  
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§ 201 a des Landesverwaltungsgesetzes Schleswig-Holstein (LVwG)“ erfass-
ten Datenübermittlungen durch die Polizei nach einer Wegweisung haben in 
2021 70% eine Erstberatung wahrgenommen. Die Daten für 2022 werden von 
den Beratungsstellen erst Mitte 2023 eingereicht und liegen daher noch nicht 
vor. 
 
 

5. Wie viele Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz gab es in 2021 und bisher 
in 2022 in Schleswig-Holstein? (bitte Zahlen auch detailliert nach Maßnahmen 
aufgeschlüsselt) 
 
Antwort: 
Zahl der Verfahren bei den Familiengerichten nach §1 Gewaltschutzgesetz 
(GewSchG) (Schutzmaßnahmen) sowie § 2 GewSchG (Wohnungsüberlas-
sung): 

 2021 2022 

 Erledigt durch 
Beschluss nach 
GewSchG 

Anhängige Ver-
fahren 

Erledigt durch 
Beschluss nach 
GewSchG (bis 
einschließlich 
September 
2022) 

Anhängige Ver-
fahren 

Maßnahmen 
zum Schutz vor 
Gewalt und 
Nachstellung 
nach § 1 Ge-
wSchG 

102 1.322 103 909 

Wohnungsüber-
lassung nach § 
2 GewSchG 

0 29 0 16 

Maßnahmen 
zum Schutz vor 
Gewalt und 
Nachstellung 
nach § 1 Ge-
wSchG + Woh-
nungsüberlas-
sung nach § 2 
GewSchG 

17 250 21 214 

Gesamt 119 1.601 124 1.139 

 

 

6. Wie setzt die Landesregierung die Handlungsempfehlungen des Landesprä-
ventionsrates zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Schleswig-Holstein 
um? Welche Maßnahmen sind konkret daraus entwickelt worden? 
 
Antwort: 
Zu den weiteren Umsetzungsschritten zu einer Landesstrategie befindet sich 
der Landespräventionsrat in Abstimmungsgesprächen mit dem MSJFSIG. Ein-
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zelne Empfehlungen wie die Etablierung eines verbindlichen Hochrisikomana-
gements in Fällen von häuslicher Gewalt sind bereits in der konkreten Umset-
zung. 
 
 

7. In wie vielen Polizeidirektionen des Landes wird das Hochrisikomanagement 
bereits umgesetzt, in wie vielen Fällen wurde das Hochrisikomanagement an-
gewendet und welche Erkenntnisse konnten bisher daraus gewonnen wer-
den? 
 
Antwort: 
Es gibt seit mehreren Jahren Vorgaben zum Hochrisikomanagement für den 
Bereich der Landespolizei Schleswig-Holstein, die im gesamten Land umge-
setzt werden. 

Aktuell findet ein Pilotprojekt für ein verbessertes Hochrisikomanagement in 
den Kreisen Stormarn (Polizeidirektion Ratzeburg) und Herzogtum Lauenburg 
(Polizeidirektion Ratzeburg) und in der Stadt Flensburg (Polizeidirektion Flens-
burg) statt.  

Im Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022 wurden in den Pilotdienststellen 
298 Vorgänge mit Ausprägung „Häusliche Gewalt“ oder „Häusliche Gewalt mit 
Wegweisung“ erfasst. Dabei wurden 15 Hochrisikofälle festgestellt.  

Die Evaluation findet derzeit statt. Die Ergebnisse liegen zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht vor. 
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